Anzunehmende Asservate - Vereinbarung NL Lichtenberg				
				
· Schlüssel (ohne Anhänger)				
· EC-Karten				
· Sparbücher				
· KfZ-Schlüssel und -Papiere (ggf. auch in Kopie)				
· Personenstandsurkunden				
· Fahrkarten, soweit nicht personalisiert				
· Briefmarken				
· Bargeld				
· Schmuck				
· Versicherungsurkunden, soweit Todesfallleistung anfällt 
(Bestattungsvorsorge, Lebensversicherung)				
				
[bookmark: _GoBack]Alle übrigen Gegenstände (insb. Geldbörsen, Krankenkassenkarten, Führerscheine, Gläubigeranschreiben etc.) sind nicht anzunehmen und können vom Einreichenden vernichtet oder an die ausstellende Stelle (z.B. Krankenkasse, Bürgeramt, KfZ-Stelle) übersandt werden.				
